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weniger erlauben, müsste Weiterbildung
unter dem Gesichtspunkt präventiver
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit sehr
viel stärker auf nachhaltigere Kompetenz-
entwicklung orientieren und zudem die
mehr „strategische“ Fähigkeit vermitteln,
den individuellen Erwerbsverlauf sowohl
eigenverantwortlich als auch nach eigenen
Interessen und Bedürfnissen zu gestalten.
Auf der anderen Seite sind vielfach die An-
forderungen der Unternehmen und die der
eingliederungsorientierten Arbeitsmarkt-
politik an die berufliche Weiterbildung aus
durchaus guten Gründen auf eher kurz-
fristigen Nutzen und Verwertbarkeit orien-
tiert.

Dieser Problemstellung der neuen und
zum Teil widersprüchlichen Anforderun-
gen wird im folgenden Abschnitt nachge-
gangen, wobei die Frage nach neuen Ange-
bots- und Förderstrukturen aufgeworfen
wird. Um den Fragen nach Rahmenbedin-
gungen und möglichen Unterstützungsleis-
tungen für eine den neuen Anforderungen
gerecht werdende präventive berufliche
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Grundgedanke präventiver Arbeitsmarktpolitik ist es, die Interventionen so zu gestalten, dass Arbeitslosigkeit möglichst nicht eintritt.
Dabei spielt die berufliche Weiterbildung eine zentrale Rolle, insbesondere unter dem Aspekt der Sicherung individueller Beschäfti-
gungsfähigkeit, deren Relevanz wiederum mit zunehmender Flexibilisierung des Beschäftigungssystems wächst. Der Beitrag fragt nach
den nicht zwangsläufig kongruenten Gesichtspunkten für eine die Beschäftigungsfähigkeit sichernde berufliche Weiterbildung.
Anschließend werden die Rahmenbedingungen für eine präventive Arbeitsmarktpolitik und einige innovative Umsetzungsaktivitäten
in NRW dargestellt, wobei insbesondere nach der Unterstützung für individuelle Strategien der beruflichen Weiterbildung als Pendant
zur vielfach geforderten Eigenverantwortung gefragt wird.

Schmid 1997; Hägele 1999); gemeint ist
damit die individuelle Fähigkeit, sich be-
triebsintern veränderten Anforderungen
der Arbeit anzupassen sowie sich auf exter-
nen Arbeitsmärkten bewegen und neue Ar-
beitsverhältnisse eingehen zu können. Die
Relevanz der individuellen Beschäftigungs-
fähigkeit muss deswegen im Zusammen-
hang mit einer zunehmenden Flexibilisie-
rung des Beschäftigungssystems gesehen
werden. Wachsende Zahlen atypischer Be-
schäftigung (befristete und selbständige
Erwerbsformen, Zeitarbeit und geringfü-
gige Beschäftigung), eine Lockerung der
Bindungen zwischen Unternehmen und
Beschäftigten und risikoreichere Erwerbs-
verläufe insgesamt sprechen für diese
Flexibilisierung (Hoffmann/Walwei 2001;
Rabe/Schmid 2000) trotz der Hinweise,
dass das deutsche Beschäftigungssystem
immer noch durch vergleichsweise hohe
Stabilität zumindest in den Stammbeleg-
schaften gekennzeichnet ist (Knuth 1998).

Mit der Orientierung auf Beschäfti-
gungsfähigkeit deutet sich eine Individua-
lisierung von Arbeitsmarktpolitik an, die
dem/der Einzelnen mehr Verantwortung
für die eigene Arbeits- und Erwerbsbiogra-
phie und damit auch für die individuelle
Kompetenzentwicklung zuweist. Nicht zu-
fällig wird Beschäftigungsfähigkeit häufig
mit der Aufforderung zum lebenslangen
Lernen verbunden, womit die Frage nach
der Bedeutung der beruflichen Weiterbil-
dung für eine präventive Arbeitsmarktpo-
litik angesprochen ist.

Angesichts wachsender Dynamik und
Flexibilisierung der Arbeitsanforderungen
und des Beschäftigungssystems, die Prog-
nosen über konkrete Qualifizierungsbe-
darfe und Weiterbildungsinhalte immer

1 Vgl. u.a. Empfehlung der Kommission für Emp-
fehlungen des Rates zur Durchführung der Be-
schäftigungspolitik der Mitgliedsstaaten, Brüssel
1999, S. 6. 

Einleitung

Einen präventiven Ansatz in der Arbeits-
marktpolitik, durch vorausschauende An-
passung der Qualifikation der Arbeitskräf-
te u.a. den Risiken von Arbeitslosigkeit zu
begegnen, verfolgte zumindest als Zielset-
zung bereits das Arbeitsförderungsgesetz
(AFG), wobei allerdings dieses Ziel mit
Ausnahme einer kurzen Phase nach der
Verabschiedung 1969 nicht in konkrete
Förderpolitik umgesetzt wurde. Eine neue
Bedeutung gewann die präventive Arbeits-
marktpolitik im Zusammenhang mit der
europäischen Strukturfondspolitik, d.h.
konkret mit dem Ziel 4 des Europäischen
Sozialfonds (ESF), das die Anpassung der
Arbeitskräfte an den industriellen Wandel
und an Veränderungen der Produktions-
systeme erleichtern soll. Von präventiver
Arbeitsmarktpolitik wird aber auch ge-
sprochen, wenn es um Konzepte der Be-
gleitung von Personalabbau und Massen-
entlassungen geht, die das Ziel haben,
möglichst ohne Arbeitslosigkeit den Über-
gang in neue Beschäftigung zu leisten. Neu-
erdings wird der Begriff bereits im Zusam-
menhang mit Strategien zur Vorbeugung
von Langzeitarbeitslosigkeit verwendet, zu
der sich die EU-Mitgliedsstaaten im Rah-
men einer abgestimmten Beschäftigungs-
politik verpflichtet haben.1

Zu einem wesentlichen inhaltlichen
Bezugspunkt der präventiven Arbeits-
marktpolitik ist die Sicherung bzw. (Wie-
der)herstellung von Beschäftigungsfähig-
keit geworden (Sell 1998; Rogowski/
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Weiterbildungsstrategie weiter nachzuge-
hen, wird anschließend das Arbeitsförder-
recht im SGB III beleuchtet und insbeson-
dere die im Rahmen des Europäischen
Sozialfonds (ESF) geförderte Beschäfti-
gungspolitik herangezogen, die durch eini-
ge Ansätze und Ergebnisse aus Arbeits-
marktprogrammen und Modellversuchen
in Nordrhein-Westfalen (NRW), die aus
dem ESF mitfinanziert werden, konkreti-
siert wird. In den Schlussbemerkungen
wird die Frage angesprochen, ob eine
hauptsächlich über die Partialkontexte der
Unternehmen oder der wiedereingliede-
rungsorientierten Arbeitsmarktpolitik ge-
steuerte Weiterbildung als präventive Ar-
beitsmarktpolitik noch ausreichend ist.

Berufliche Weiterbildung
zwischen kurzfristigen
Kalkülen und langfristig
orientierten Bedarfen

2.1 BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG
UND ÖFFENTLICHE WEITER-
BILDUNGSFÖRDERUNG

Zunehmend reagieren Unternehmen auf
gesamtwirtschaftliche Entwicklungsten-
denzen, die mit den Stichworten Globali-
sierung, technologische Innovationsdyna-
mik, Entwicklung der Dienstleistungssek-
toren, Zunahme interorganisatorischer
Kooperationsformen beschrieben werden,
mit prozessorientierten Veränderungen der
Betriebs- und Arbeitsorganisation, die wie-
derum die Tätigkeitsbereiche und Tätig-
keitsprofile der Beschäftigten verändern.
Die Folge sind u.a. höhere Anforderungen
an die sozialkommunikative Kompetenz
und an die Selbstorganisationsfähigkeit,
die die nach wie vor bedeutsamen fach-
lichen Kompetenzen im engeren Sinne er-
gänzen (Baethge/Schiersmann 1998).

Diese Veränderungstendenzen in der
Betriebs- und Arbeitsorganisation haben
zumindest in entsprechend innovativen
Unternehmen zu einer stärkeren strategi-
schen Funktion der betrieblichen Weiter-
bildung im Sinne eines „human ressource
managements“ geführt.Allerdings konkur-
riert die Strategie der internen Kompetenz-
entwicklung durch Weiterbildung vielfach
mit Strategien des Zukaufs von externem
Wissen und Kompetenz und insgesamt
steht sie mehr oder weniger unter dem

„Diktat des Kostenmanagements“ (Baeth-
ge/Andretta 1998). Deshalb ist davon aus-
zugehen, dass das Prinzip des „pragmati-
schen Reduktionismus (d.h. Vermittlung
anlassbezogener, relativ eng definierter
technisch-fachlicher Qualifikationen in
kurzer Zeit)“ (Baethge 1992, S. 316) in der
betrieblichen Weiterbildung noch weit ver-
breitet sein dürfte.

Berufliche Weiterbildung außerhalb
der Unternehmen ist vor allem ein Instru-
ment der kurativen wiedereingliederungs-
orientierten Arbeitsmarktpolitik. Auch sie
steht unter dem Druck, kostengünstig
schnelle Integrationserfolge zu bewirken,
ohne das bislang der Nachweis eines strin-
genten Zusammenhangs von Qualifizie-
rung und Eingliederung gelungen ist
(Blaschke/Plath 2000, S. 464). Andererseits
lässt sich aus dem sozialpolitisch motivier-
ten Fördervorrang der Zielgruppen der Ar-
beitsmarktpolitik die Notwendigkeit von
Angeboten ableiten, die zu einer länger-
fristigen Stabilisierung der Erwerbsbiogra-
phie beitragen (Bayer/Dobischat 1999).
Auf das Dilemma dieser doppelten Zielset-
zung der wiedereingliederungsorientierten
Arbeitsmarktpolitik ist verschiedentlich
hingewiesen worden (Blaschke/Plath 2000;
Brinkmann 2000; Sell 1998). Ein weiteres
Dilemma beruflicher Weiterbildung außer-
halb von Unternehmen ist die fehlende An-
bindung an betriebsinterne Qualifikations-
prognosen und Qualifikationsprozesse,
was auch deswegen zu einem Problem
wird, weil das Berufskonzept als ein ver-
bindendes überbetriebliches Orientie-
rungsmuster tendenziell obsolet wird. An-
gesichts ständiger Veränderungen in fast al-
len Branchen und Berufsfeldern müssen
Prognosen und Orientierungen für Ziele
und Inhalte beruflicher Weiterbildung sehr
viel aufwändiger z.B. zwischen Unterneh-
men und Bildungseinrichtungen vermittelt
werden.

Weder im Zusammenhang mit der be-
trieblichen Weiterbildung noch bei der
Qualifizierung von Arbeitslosen spielen die
Individuen als „entscheidende“ Akteure
eine wesentliche Rolle. Um so relevanter ist
es, der Frage nachzugehen, wer sich mit
welchen Motiven an beruflicher Weiterbil-
dung beteiligt bzw. nicht beteiligt. Das do-
minante Teilnahmemotiv bei denjenigen,
die an Weiterbildung teilgenommen ha-
ben, ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes
und die Verkaufbarkeit der eigenen Quali-
fikation bzw. die vorsorgende Anpassung
der eigenen Qualifikation an veränderte

Marktlagen. Für zwei Drittel der Befragten
einer Studie zur Weiterbildungsabstinenz
gelten diese Motive (Bolder/Hendrich 2000
sowie der Beitrag in diesem Heft), insofern
bestätigen die Teilnehmer/innen die
präventive Funktion beruflicher Weiterbil-
dung. Die befragten Nicht-Teilnehmer/in-
nen gaben an, dass für sie Weiterbildung
nicht notwendig ist oder keinen Nutzen
verspricht, dass die zusätzlichen Belastun-
gen als nicht akzeptabel erscheinen und ei-
ne weitere Gruppe vermisst ein angemesse-
nes Angebot. Die Quote der Nicht-Teilneh-
mer/innen ist im Segment der Beschäftig-
ten mit „Jedermanns- und gefährdeten“
Qualifikationen mit 65 % besonders hoch.2

Fast spiegelbildlich zu den Gründen,
die individuell eine Teilnahme verhindern,
lesen sich die Gründe, die von kleinen und
mittleren Unternehmen im Hinblick auf
das fehlende Engagement bei der Weiter-
bildung angeführt werden. Obwohl durch-
aus Weiterbildungsbedarf gesehen wird,
steht ein als nur unzureichend eingeschätz-
ter Nutzen bzw. eine eingeschränkte
betriebliche Verwertungsmöglichkeit dem
Weiterbildungsengagement entgegen. Da-
rüber hinaus wird der Zeit- und Kosten-
aufwand, der mit der Freistellung für Wei-
terbildung verbunden ist, von diesen
Unternehmen als sehr bedeutsam angese-
hen und auch ein fehlendes regionales An-
gebot wird als Hinderungsgrund genannt
(Christe u.a. 1997).

2.2 EINE WACHSENDE GRUPPE –
BESCHÄFTIGTE IN FLEXIBILISIERTEN
BESCHÄFTIGUNGSFORMEN

Geht man von der sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitbeschäftigung mit un-
befristetem Arbeitsvertrag als dem Normal-
arbeitsverhältnis aus, dann hat diese Be-
schäftigungsform seit 1985 kontinuierlich
abgenommen und umfasste 1998 noch
62,7 % aller Erwerbstätigen (Hoffmann/
Walwei 2001). Deutlich zugenommen ha-
ben Teilzeitarbeit einschließlich gering-
fügiger Beschäftigung und Aushilfen und
die selbständige Tätigkeit mit deutlichem
Schwerpunkt bei Einpersonen-Selbständi-
gen. Eingegrenzt auf befristete Beschäfti-
gung, Zeitarbeit, geringfügige Beschäfti-
gung und freie Mitarbeit, die als „un-

2 Zum Vergleich: die durchschnittliche Quote der
Nicht-Teilnehmer betrug nach dieser Studie insge-
samt 33,8 %.
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sichere“ Beschäftigung gefasst werden, ar-
beiten in diesen Beschäftigungsformen in
den alten Bundesländern ca. 10 % der Be-
schäftigten, wobei die Quote bei den Be-
schäftigten ohne Berufsausbildung mit ca.
20 % deutlich höher liegt und Frauen mit
14,3 % stärker betroffen sind als Männer
(7,2 %) (Schreyer 2000).

Aus Sicht der Unternehmen gehören
diese Beschäftigten zu den Randbeleg-
schaften, die bei der betrieblichen Weiter-
bildung nicht berücksichtigt werden (Bell-
mann u.a. 1996, S. 17). Dies liegt insofern
in der mit den Flexibilisierungsstrategien
verbundenen Logik der Begrenzung und
Externalisierung von Personal- und Quali-
fizierungskosten.Als Selbständige wird von
ihnen ohnehin erwartet, dass sie auch für
ihre Weiterbildung „selbst zuständig“ sind.
Zumindest ein großer Teil der Beschäftig-
ten in flexibilisierten Beschäftigungsver-
hältnissen befindet sich also im Hinblick
auf Weiterbildung in einer prekären Situa-
tion. Einerseits ist ihre individuelle Be-
schäftigungsfähigkeit als Wettbewerbsfak-
tor ständig gefordert, andererseits sind sie
um so mehr von Weiterbildung ausge-
schlossen, wie diese betrieblichen Rentabi-
litätskalkülen folgt. Das Problem wird aber
mittlerweile in der Weiterbildung zumin-
dest programmatisch soweit zur Kenntnis
genommen, als der Zusammenhang von
betrieblicher Weiterbildung und neuen
flexiblen Beschäftigungsverhältnissen als
eine zentrale Forschungsperspektive der
betrieblichen Weiterbildung herausgestellt
wird (Baethge/Schiersmann 1998, S. 66 ff).

Die Weiterbildungschancen derjenigen
in atypischen und unsicheren Beschäfti-
gungsformen sind aber nicht nur wegen
ihres fehlenden Zugangs zu betrieblicher
Weiterbildung begrenzt. Auch der zweite
wesentliche Zugang zu beruflicher Weiter-
bildung, der über die Arbeitsverwaltung
organisiert wird, ist ihnen überwiegend
verschlossen, weil hier in erster Linie
Arbeitslose angesprochen werden. So sind
betrieblich nur gering integrierte Randbe-
legschaften bzw. viele Beschäftigte außer-
halb des Normalarbeitsverhältnisses im
Wesentlichen auf einen wenig geförderten
und weitgehend intransparenten „freien
Markt“ der Weiterbildung verwiesen.

Fazit: Vor dem Hintergrund sich än-
dernder Anforderungen aufgrund einer
zunehmend prozessorientierten Betriebs-
und Arbeitsorganisation und angesichts
der zu erwartenden weiteren Flexibilisie-
rung des Beschäftigungssystems müsste

sich berufliche Weiterbildung sowohl als
betriebliche Weiterbildung als auch Instru-
ment zur Reintegration in Beschäftigung
stärker auf eine flexible und breit angeleg-
te individuelle Kompetenzentwicklung
unter Einschluss erwerbsbiographischer
Kompetenzen orientieren. Betriebliche
Rentabilitätskalküle, Eingliederungserfolge
auch unter dem Aspekt der Verhinderung
längerandauernder Arbeitslosigkeit und
letztlich auch kurzfristige Nutzenkalküle
der Einzelnen stehen dem entgegen.

Unter Gesichtspunkten einer präventi-
ven Arbeitsmarktpolitik stellt insbesonde-
re die geschilderte Weiterbildungsabsti-
nenz bei Geringqualifizierten und auch bei
vielen kleinen und mittleren Unternehmen
sowie die wachsende Zahl von Beschäftig-
ten in flexibilisierten Beschäftigungsver-
hältnissen die Weiterbildung vor neue Auf-
gaben. Die Hinweise auf hohe Belastungen,
fehlende oder unzureichende Angebote
und mangelhafte Transparenz verweisen
auf die Notwendigkeit passgenauerer An-
gebote, mehr Information und Beratung
und Qualitätssicherung in der Weiterbil-
dung. Die Stärkung der individuellen
Nachfrage durch materielle Anreize und
zugangsoffene, geförderte Angebote ist ein
weiterer Aspekt eines innovativen Weiter-
bildungssystems angesichts der veränder-
ten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.

Bedingungen für präven-
tive Strategien im Rahmen
des SGB III und der ESF-
geförderten
Beschäftigungspolitik

Im vorherigen Abschnitt wurden Anforde-
rungen an die berufliche Weiterbildung im
Zusammenhang einer präventiven Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik deutlich.
Im Folgenden werden die Rahmenbedin-
gungen des institutionellen Systems der Ar-
beitsmarktpolitik untersucht, um der Fra-
ge nachzugehen, welche Unterstützungs-
leistungen für anforderungsgerechte Qua-
lifizierungsstrategien erwartet werden
können. Neben dem Arbeitsförderungs-
recht im SGB III wird auch die Förderung
über die EU-Strukturfonds im Rahmen der
europäischen Beschäftigungspolitik be-
rücksichtigt.

Im AFG war zumindest der Gedanke
einer präventiven Arbeitsmarktpolitik mit

dem Instrument der beruflichen Weiterbil-
dung noch vorhanden. Ziel war nicht nur
die Reintegration von Arbeitslosen, son-
dern auch die Förderung der Qualifikati-
onsentwicklung der Beschäftigten, um de-
ren Anpassungsfähigkeit und Mobilität
vorbeugend zu sichern (Harney 1997).
Vielfache Änderungen und Novellierungen
des Gesetzes führten dazu, dass dieser
präventive Ansatz des AFG faktisch in den
Hintergrund trat und AFG-geförderte Wei-
terbildung sich fast ausschließlich auf die
Zielgruppen der Arbeitslosen mit beson-
deren Vermittlungsproblemen auf dem
Arbeitsmarkt konzentrierte. Das Arbeits-
förderungsrecht im SGB III nennt in der
Logik dieser Entwicklung nur noch die
Arbeitsvermittlung und die Eingliederung
von Arbeitslosen als zentrales Ziel der
Arbeitsmarktpolitik, während die präven-
tive Funktion der Anpassung an den wirt-
schaftlichen und technologischen Struk-
turwandel durch Sicherung beruflicher
Mobilität auch bei der Zielformulierung
nicht mehr aufgenommen wurde.

Andererseits betont das SGB III die
besondere Verantwortung der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer für die Erhaltung
bestehender Beschäftigung bzw. bei den
Arbeitnehmern zusätzlich die Verantwor-
tung für eine schnelle Rückkehr in Be-
schäftigung. Während allerdings die Ver-
pflichtung zur aktiven Mitwirkung ein-
schließlich der Bereitschaft, jede zumutbare
Beschäftigung zu akzeptieren, als Muss-
vorschrift normiert ist, handelt es sich bei
der Verantwortung der Arbeitgeber um
eine unverbindliche Sollbestimmung (Sell
1998, S. 533).

Die Übertragung von mehr Verantwor-
tung auf die unmittelbar Beteiligten steht
durchaus in einem nachvollziehbaren und
sinnvollen Entsprechungsverhältnis zu der
Dynamik der ökonomischen und gesell-
schaftlichen Entwicklung und dem Trend
zur Flexibilisierung und Individualisie-
rung. Dies spricht eher gegen eine zu enge
und starre staatliche Steuerung und für
mehr Entscheidungsspielräume und Ei-
genverantwortung sowohl für Unterneh-
men wie für Beschäftigte und Beschäfti-
gungssuchende. Wenn allerdings diese
Neuformulierung des Präventionsansatzes
nicht zu einer billigen Abwälzung der Risi-
ken auf die Einzelnen führen soll, müssen
Unterstützungsstrukturen und Instrumen-
te vorhanden sein, die dazu befähigen, den
Anforderungen an individuelle Aktivität
und Verantwortung für die Gestaltung der
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chen Mobilität“ und der Politikbereich D:
„Förderung von qualifizierten, ausgebilde-
ten und anpassungsfähigen Arbeitskräften,
der Innovation und der Anpassungsfähig-
keit bei der Arbeitsorganisation und der
Entwicklung des Unternehmergeistes, der
Erleichterung zur Schaffung von Arbeits-
plätzen ...“4 vor allem die präventiven An-
sätze der Arbeitsmarktpolitik zum Inhalt
haben.

Im deutschen Entwicklungsplan für die
Interventionen im Ziel 3 ist vorgesehen, die
Mittel für das Politikfeld C insbesondere
für die Systementwicklung und Qualitäts-
verbesserung der Aus- und Weiterbildung
zu verwenden. Im Hinblick auf Weiterbil-
dung soll sich die Qualitätsverbesserung
vor allem auf innovative Formen praxisge-
rechter Weiterbildung beziehen. Sie soll
sowohl darauf orientiert sein, den Weiter-
bildungsbedarf kleiner und mittlerer Un-
ternehmen zu wecken sowie die Weiterbil-
dungseinrichtungen zu befähigen, bedarfs-
orientierte Angebote entwickeln und um-
setzen zu können. Die Umsetzungs-
strategie im Politikfeld D zielt entspre-
chend auf kleine und mittlere Unterneh-
men, deren Beschäftigte und Führungs-
kräfte bei Organisations- und Personalent-
wicklungsmaßnahmen unterstützt wer-
den. Weitere Förderschwerpunkte sind die
Beratung und Qualifizierung bei Unter-
nehmenskrisen und Beschäftigtentransfer
und die Weiterbildungsberatung für Be-
schäftigte, die auf diesem Wege auch unab-
hängig von betrieblichen Entscheidungen
Unterstützung bei individuellen Weiterbil-
dungsbemühungen erhalten – z.B. durch
Förderung auf der Basis von Weiterbil-
dungsgutscheinen.5

Fazit: Das SGB III fordert zwar die Mit-
verantwortung der Arbeitgeber und Ar-

der Anpassung an neue Anforderungen
durch industriellen Wandel und Verände-
rungen der Produktionssysteme dient (Ziel
4 des Europäischen Sozialfonds). Aller-
dings ist der Umfang der Förderung im
Verhältnis zu den Mitteln aus dem SGB III
gering. Während die Bundesanstalt für Ar-
beit 1998 12,5 Mrd. DM für Weiterbil-
dungsmaßnahmen aufwendete, flossen
zwischen 1994 und 1999 im Durchschnitt
jährlich ca. 80 Mio. DM ESF-Mittel nach
Deutschland.

Vorgaben der EU zur Umsetzung des
Ziel 4 in spezifische Länderprogramme wa-
ren u.a.:
– Die Maßnahmen sind mit Vorausschät-
zungen und Bedarfserhebungen zu verbin-
den, um proaktiv und nicht nur reaktiv
handeln zu können.
– Die Maßnahmen haben innovativen und
modellhaften Charakter, mit denen durch
Transfer- und Multiplikatoreffekte mög-
lichst große Breitenwirkung erzielt werden
soll.
– Zielgruppen sind beschäftigte Arbeitneh-
mer aller Branchen, insbesondere die von
Arbeitslosigkeit Bedrohten, deren Qualifi-
kationen und Beschäftigungsmöglichkei-
ten verbessert werden sollen.
– Gefördert werden auch Maßnahmen zur
Verbesserung der Aus- und Weiterbil-
dungssysteme.

Die Förderpolitik der EU in der Phase
von 1994–1999 war stark von dem Grund-
gedanken der qualifikatorischen Anpas-
sung an insbesondere technologischen
Strukturwandel bestimmt. Dieser Gedanke
spielt in der Konzeption der neuen Phase
von 2000 bis 2006 keine zentrale Rolle
mehr. Die Interventionen und Maßnah-
men im Ziel 3 des Europäischen Sozial-
fonds „Unterstützung der Anpassung und
Modernisierung der Bildungs-, Ausbil-
dungs- und Beschäftigungspolitiken und -
systeme“, das nunmehr die alten Ziele 3
und 4 zusammenfasst, sind in stärkerem
Maße beschäftigungspolitisch orientiert
und sollen die Pläne zur Beschäftigungspo-
litik in den Nationalstaaten unterstützen.
Das Ziel 3 ist in unterschiedliche Förder-
schwerpunkte (Politikbereiche) aufgeteilt,
wobei der Politikbereich C: „Förderung
und Verbesserung der beruflichen Bildung,
der allgemeinen Bildung sowie der Bera-
tung im Rahmen einer Politik des lebens-
begleitenden Lernens zur ... Verbesserung
und Aufrechterhaltung der Beschäfti-
gungsfähigkeit und Förderung der berufli-

Erwerbsverläufe gerecht werden zu können
(Rabe/Schmid 2000).

Insbesondere für Beschäftigte gilt
dagegen, dass sie nach den geltenden
Bedingungen kaum Unterstützung z.B.
durch geförderte Weiterbildung erwarten
können, auch dann nicht, wenn dies wegen
fehlender Ausbildungsabschlüsse und un-
sicherer und prekärer Beschäftigung von
besonderer Dringlichkeit wäre. Insgesamt
sind die Ansätze und Instrumente im
Hinblick auf eine präventive Arbeitsmarkt-
politik im SGB III nur begrenzt vorhan-
den:

(1) Bei der beruflichen Weiterbildung kön-
nen zwar Beschäftigte ohne abgeschlossene
Berufsausbildung gefördert werden. Aller-
dings ist die sinnvolle und notwendige
Kombination von geförderter Qualifizie-
rung und Beschäftigung immer noch ein
Hürdenlauf mit erheblichen Hindernissen,
weil das Gesetz grundsätzlich von den zwei
„Zuständen“ Beschäftigung bzw. Vermitt-
lung in Beschäftigung oder Weiterbildung
als Hilfe zur Integration in Beschäftigung
ausgeht (Schmid 1996, S.16ff.; Eckhardt
1999).

(2) Innovative Ansätze beruflicher Weiter-
bildung könnten im Prinzip aus der soge-
nannten freien Förderung nach §10 SGB
III finanziert werden. Die Erfahrungen mit
diesem Förderinstrument zeigen aller-
dings, dass im Hinblick auf Weiterbildung
die Mittel vor allem für einzelfallbezogene
passgenaue Qualifizierung in der Regel im
Zusammenhang mit einer Beschäftigungs-
aufnahme eingesetzt werden (Brinkmann/
Schmitt 1999).

(3) Strukturbedingt Kurzarbeitende (§175
SGB III) haben die Möglichkeit der Quali-
fizierung, um damit die Vermittlung in ein
neues Beschäftigungsverhältnis zu verbes-
sern. Ebenso können aus Zuschüssen zu
Sozialplanmaßnahmen nach den §§ 254 ff.
SGB III berufliche Weiterbildungen für Be-
schäftigte finanziert werden, die durch In-
solvenz und umfangreichen Personalabbau
konkret von Arbeitslosigkeit bedroht sind.
Beide Instrumente gelten aber nur für eine
eng definierte Gruppe von Beschäftigten,
die konkret von Arbeitslosigkeit bedroht
ist.3

Dagegen fördert die EU seit 1994 im Rah-
men ihrer Strukturfondspolitik berufliche
Weiterbildung für Beschäftigte, wenn sie

3 Die Reform der Arbeitsförderung (Job-AQTIV-
Gesetz) bringt seit dem 1.1. 2002 hinsichtlich der
präventiven Instrumente einige Verbesserungen:
Erweiterung und Vereinfachung der Maßnahmen
zum Beschäftigtentransfer, Vermittlung und Fi-
nanzierung von arbeitslosen „Stellvertreter/in-
nen“ bei der Weiterbildung von Beschäftigten,
Lohnkostenzuschüsse als Anreize zur Weiterbil-
dung von Beschäftigten ohne Berufsabschluss und
die Förderung der Weiterbildungskosten von älte-
ren Beschäftigten in Unternehmen unter 100
Beschäftigten. 

4 Vgl. Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21.6.1999 den Europäischen So-
zialfonds betreffend. 

5 Vgl. Bundesrepublik Deutschland, Strukturfonds-
periode 2000–2006. Entwicklungsplan für die In-
terventionen des Ziel 3 in Deutschland. 
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beitnehmer für die berufliche Entwicklung
und präventive qualifikatorische Anpas-
sung an sich verändernde Anforderungen
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Das
Gesetz hat in diesem Zusammenhang aber
überwiegend einen appellativen Charakter,
konkrete Unterstützungsleistungen sind
für Beschäftigte auch dann nur begrenzt
vorhanden, wenn sie als Un- und Ange-
lernte oder als unsicher Beschäftigte be-
sondere Risiken der Arbeitslosigkeit tragen.

Die Interventionen der ESF fördern da-
gegen nicht nur eine aktive Arbeitsmarkt-
politik zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit, sondern berücksichtigen ebenso eine
präventive Arbeitsmarktpolitik durch Un-
terstützung bei der Weiterbildung der Be-
schäftigten und der Unternehmensmoder-
nisierung, allerdings mit einem im Ver-
gleich zum SGB III sehr begrenzten Mittel-
volumen. Die neue Förderphase des ESF
ermöglicht insbesondere im Politikfeld C
Projektförderungen, wo zumindest mo-
dellhaft Systeminnovationen in der Weiter-
bildung entwickelt werden können, die den
flexibilisierten und individualisierten Be-
schäftigungsverhältnissen mehr Rechnung
tragen. Beispiele wären modularisierte, in-
dividuell kombinierbare, berufsbegleiten-
de Weiterbildungsangebote, unabhängige
Zertifizierungsmöglichkeiten, eine Verstär-
kung der Beratungskompetenz in der Wei-
terbildung und die Erprobung neuer För-
dermodelle, z.B. in Form von Bildungsgut-
scheinen und Bildungskonten.

Ansätze präventiver Ar-
beitsmarktpolitik in NRW

Um die Möglichkeiten einer präventiven
Arbeitsmarktpolitik zu verdeutlichen, wer-
den im Folgenden beispielhaft Ansätze aus
Modellprojekten in NRW vorgestellt, die
über den ESF und Haushaltsmittel des Lan-
des gefördert werden. Die Ansätze beziehen
sich vor allem auf:

– die Förderung der Weiterbildung in klei-
nen und mittleren Unternehmen,
– die Gestaltung von Übergangsarbeits-
märkten,
– die systematische Ermittlung von Ar-
beitskräfte- und Qualifizierungsnachfra-
gen auf regionalen Arbeitsmärkten u.a. als
Planungsgrundlage für Weiterbildungsan-
gebote der Bildungseinrichtungen.

An diesen Beispielen soll aber auch ver-
deutlicht werden, wo Grenzen liegen bzw.
wo den am Anfang beschriebenen Anfor-
derungen im Hinblick auf eine breiter an-
gelegte, flexiblere individuelle Kompetenz-
entwicklung und im Hinblick auf die
Berücksichtigung der Weiterbildungsbe-
darfe von atypisch und unsicher Beschäf-
tigten, noch nicht ausreichend Rechnung
getragen wird.

Die Förderung der Beratung und Wei-
terbildung in kleinen und mittleren Unter-
nehmen ist Ziel des Landesprogramms
QUATRO, über das bis Ende 2001 das Ziel
4 des ESF in NRW umgesetzt wurde. Unter
dem Leitbild einer arbeitsorientierten
Modernisierung wurden in Kooperations-
projekten mit kleinen und mittleren Un-
ternehmen Veränderungsprozesse der Be-
triebs- und Arbeitsorganisation durch
Beratung und Qualifizierung begleitet. Die
Ansätze der Organisationsentwicklung
zeichnen sich vielfach dadurch aus, dass die
Beschäftigten über die Beteiligung in Pro-
jekt- und Steuerungsgruppen, bei Work-
shops und in Qualitätszirkeln eingebunden
sind. Arbeitsplatznahe und aufgabenbezo-
gene Trainingsaktivitäten, Schulungen und
Unterweisungen sind vorzugsweise die In-
strumente der betrieblicher Weiterbildung
und stehen ebenfalls häufig in Verbindung
mit Organisationsentwicklungsprozessen.
Im Unterschied zu herkömmlicher be-
trieblicher Weiterbildung hat die Wahr-
nehmung und Qualifizierung persönlicher
und sozialer Kompetenzen in QUATRO-
Projekten eine vergleichsweise hohe Be-
deutung.

Im Sinne der von Baethge/Schiersmann
(1998) geforderten Prozessorientierung
der Weiterbildung konzentrieren sich die
Projekte auf integrierte Qualifikationskon-
zepte bzw. auf die Integration von Weiter-
bildung in neue betriebliche Organisati-
onskonzepte und die Förderung von Wei-
terbildungsbereitschaft allgemein. Trotz
der starken betrieblichen Orientierung der
Projekte ergab eine Befragung der Teilneh-
mer/innen an QUATRO-Projekten, dass sie
zu einem erheblichen Teil auf eigene Initia-
tive an den Angeboten im Rahmen der Pro-
jekte teilgenommen haben. Der persön-
liche wie der betriebliche Nutzen wird
meist hoch bewertet, wobei der persönliche
Nutzen noch höhere Werte erhält. Die per-
sönliche Nutzeneinschätzung steht in en-
gem Zusammenhang mit der Möglichkeit,
Zertifikate oder mindestens Teilnahmebe-
scheinigungen zu erwerben und lässt den

Schluss zu, dass die Teilnahme auch mit
Blick auf die Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit auf externen Arbeitsmärk-
ten gesehen wird (Hägele 1999).

Die Programmumsetzung ist sehr auf
den industriellen Sektor bezogen (Hägele
1999, S. 24), die Dienstleistungsbranchen
sind trotz ihrer wachsenden arbeitsmarkt-
politischen Bedeutung weniger einbezo-
gen, was wiederum eine der Ursachen sein
dürfte, warum Frauen gemessen an ihrem
Anteil an den Beschäftigten insgesamt
deutlich unterproportional beteiligt sind.
In welchem Umfang Geringqualifizierte
und Randbelegschaften in die Projektakti-
vitäten einbezogen waren, lässt sich aus den
vorliegenden Evaluationsstudien nicht ge-
sichert beantworten, explizit als Zielgruppe
werden sie kaum genannt. Vor allem in der
letzten Programmphase wurden einige
Projekte aufgenommen, die sich auf die
Neuen Selbständigen und „Freelancer“ in
der Medien-, IT- und Logistikbranche be-
ziehen.6

Auf die Gestaltung von Übergangsar-
beitsmärkten beziehen sich die beiden fol-
genden Ansätze. Jobrotation wurde in NRW
als Modellversuch im Rahmen der EU-
Gemeinschaftsinitiative ADAPT durchge-
führt. Die Grundidee ist, Beschäftigte
durch Qualifizierung zu fördern und
während der Freistellung für Weiterbil-
dung diese durch arbeitslose „Stellvertre-
ter/innen“ im Unternehmen zu ersetzen,
um damit deren Integration in Beschäfti-
gung zu fördern.

Die Ergebnisse des Projekts zeigen die
Dominanz fachlich orientierter Anpas-
sungsqualifizierung. Typisch sind Maß-
nahmen „ für deutsche männliche Fach-
arbeiter mittleren Alters für eher kurze,
technikorientierte Bildungsmaßnahmen“
(Berufsförderungszentrum Essen 2000,
S. 15). Allerdings werden in einem hohen
Maße kleinere Unternehmen erreicht, zwei
Drittel hatten weniger als 50 Beschäftigte.
Schwierigkeiten ergaben sich u.a. bei der
Suche nach Stellvertreter/innen. Gesucht
werden qualifizierte Arbeitslose, die aber
auch ohne diese Eingliederungshilfe gut zu
vermitteln sind, und gleichzeitig gibt es für
die potenziellen Stellvertreter/innen kaum

6 Über die Gesellschaft für innovative Beschäfti-
gungsförderung in Bottrop ist eine CD-Rom mit
den von den Projektträgern formulierten und prä-
sentierten Projektergebnissen zu beziehen.
e-mail: s.roes@gib.nrw.de
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Anreize, weil sie weiterhin nur Lohnersatz-
leistungen erhalten , die durch Zulagen
etwa der Unternehmen nur begrenzt auf-
gestockt werden können. Genutzt wurde
das Programm deswegen eher von Perso-
nen, die nach Studium, Berufs- und Wei-
terbildung den (Wieder)einstieg in Be-
schäftigung suchten.7

Das arbeitsmarktpolitische Konzept ei-
nes unterstützenden Beschäftigtentransfers
ist zuerst im Zusammenhang mit der „Ab-
wicklung“ der Großindustrie in den neuen
Bundesländern und mit dem Personalab-
bau bei den Großbetrieben der Montan-
und der Werftindustrie in den alten Bun-
desländern entwickelt worden. Der Lan-
desarbeitsmarktpolitik in NRW ging es vor
allem darum, dieses Konzept auch auf an-
dere Branchen und auf kleinere Unterneh-
men im Fall von Insolvenz bzw. umfang-
reichem Personalabbau zu übertragen und
die entsprechenden Instrumente dafür
weiterzuentwickeln. Ziel ist ein möglichst
schneller Übergang von einer Beschäfti-
gung in eine neue, wobei sowohl bei Trans-
fergesellschaften mit ihren eigenständigen
„Quasi-Beschäftigungsformen“ als auch
bei betrieblichen Vermittlungsagenturen
und Outplacementberatungen das Instru-
ment der beruflichen Weiterbildung einge-
setzt wird, um die Vermittlungsaussichten
zu verbessern.

Nicht zuletzt durch die Förderung der
Transfermaßnahmen aus den Mitteln der
Bundesanstalt für Arbeit (SGB III) hat die
schnelle Vermittlung und damit auch die
direkte vermittlungsbezogene Qualifizie-
rung einen deutlichen Vorrang. Der Vorteil,
damit dem Risiko unter Umständen länge-
rer Arbeitslosigkeit vorzubeugen, liegt auf
der Hand. Der Nachteil besteht darin, dass
die Übergangssituation so zu wenig z.B.
im Hinblick auf den Erwerb „berufsver-
laufsbezogener Orientierungskompetenz“
(Ahlene u.a. 1999, S.12) als Basis einer wei-
teren eigenverantwortlichen Gestaltung
des Berufslebenslaufs genutzt werden
kann. Zudem beziehen sich die Angebote
nur auf Beschäftigte, die unmittelbar von
Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Die systematische Ermittlung von Ar-
beitskräfte- und Qualifizierungsnachfra-
gen auf regionalen Arbeitsmärkten ist Ziel
des Arbeitsmarktmonitoring, das als
Modellverhaben „Prospect“ seit September
1999 in sechs ausgewählten Regionen des
Landes entwickelt und eingesetzt wird
(GIB1999). Ziel ist eine durch Dauerbeob-
achtung des Arbeitsmarktes gewonnene

Früherkennung der Angebote des Arbeits-
marktes, der Qualifikationsbedarfe und der
Arbeitsnachfrage. Es sollen sowohl Infor-
mationen erhoben werden, die für eine
strategische Ausrichtung regionaler Ar-
beitsmarkt- und Qualifizierungspolitik
eingesetzt werden wie auch Bedarfs- und
Zielgruppeninformationen, die auf einer
operativen Ebene direkt nutzbar gemacht
werden sollen für entsprechend orientierte
Qualifizierungsangebote. Nach einer regio-
nalen Beschäftigungsanalyse werden in
ausgewählten Branchen insbesondere re-
gelmäßig wiederholte Telefonbefragungen
in großer Zahl in Unternehmen durchge-
führt und durch Unternehmensbesuche er-
gänzt, wobei alle Aktivitäten darauf orien-
tiert sind, kurzfristige Qualifizierungsbe-
darfe zu eruieren, die mit Qualifizierungs-
einrichtungen vermittelt werden und zu
entsprechenden Angeboten führen sollen.

Kritisch ist festzuhalten, dass bei sol-
chen Verfahren kurzfristige Bedarfe im
Vordergrund stehen, während mittel- und
langfristige Trends nicht feststellbar sind.
Problematisch erscheint auch die aus-
schließliche Konzentration auf Unterneh-
men als potenzielle Nachfrager nach Wei-
terbildung, die die individuelle Nachfrage
in den Hintergrund rückt. Notwendige
Ergänzungen sind daher Befragungen von
Beschäftigten und Arbeitslosen im Hin-
blick auf ihre Qualifizierungswünsche und
auf der Umsetzungsebene z. B. entspre-
chende individuell orientierte Beratungs-
angebote.

Fazit: Die ausgewählten Programme
und Projekte aus NRW sind Beispiele für
eine erfolgreich umgesetzte präventive
Arbeitsmarktpolitik. Schwächen dieser
Strategien liegen darin, dass sie noch nicht
ausreichend zukünftige Anforderungen
eines flexibilisierten Beschäftigungssys-
tems berücksichtigen. Die Konzentration
auf (Industrie)Unternehmen und deren
Stammbelegschaften, der primäre Ge-
sichtspunkt der schnellen Vermittlung und
die Orientierung auf kurzfristige Qualifi-
zierungsbedarfe sind Hinweise in diese
Richtung. Die Frage wird sein, ob in der
laufenden neuen Förderphase der ESF-ko-
finanzierten Landesarbeitsmarktpolitik die
Möglichkeiten stärker genutzt werden,
auch auf diese neuen Anforderungen zu
reagieren.

Schlussbemerkungen

Im Handlungsfeld der beruflichen Weiter-
bildung und der präventiven Arbeits-
marktpolitik sind unterschiedliche Akteu-
re beteiligt, die unterschiedliche Ziele und
Interessen verfolgen. Aus der Sicht der (po-
tenziellen) Teilnehmer/innen macht Wei-
terbildung Sinn, wenn sich daraus ein Nut-
zen im Hinblick auf Arbeitsplatzsicherheit
oder eine Verbesserung der beruflichen
Situation allgemein ergibt. Aus der Sicht
von Politik und Verwaltung geht es u.a. um
Instrumente zur Verbesserung der Allo-
kation auf dem Arbeitsmarkt und zum
Ausbau der Steuerungskapazitäten. Entlas-
tung der Arbeitsmarktstatistik und sozial-
politisch motivierte Befriedung des gesell-
schaftlichen Problems Arbeitslosigkeit
können weitere politische Funktionen sein.
Aus der Sicht der Weiterbildungseinrich-
tungen und des dort tätigen professionel-
len Personals ist berufliche Weiterbildung
an der Verbesserung berufsfachlicher Kom-
petenz orientiert und auch an wirtschaftli-
chen Interessen, insofern sie als Bildungs-
unternehmen Dienstleistungen am Markt
erbringen. Für Wirtschaftsunternehmen ist
Weiterbildung eine Investition in Human-
kapital und orientiert sich an Ressourcen-
knappheit und Kosten-Nutzen-Kalkülen.

Wegen der Komplexität und der Inte-
ressenunterschiede ist eine kohärente poli-
tische Strategie der Umsetzung von Weiter-
bildung als arbeitsmarktpolitisches Instru-
ment nicht zu erwarten. Weder kann Wei-
terbildung der/dem Einzelnen verordnet
werden, noch können Unternehmen ge-
zwungen werden, in Weiterbildung zu in-
vestieren, um damit Arbeitsplätze zu si-
chern und zu erhalten. Andererseits wird
kaum jemand die Bedeutung von Weiter-
bildung für die Kompetenzentwicklung
von Personen und Unternehmen bestrei-
ten, unter dem Schlagwort vom „lebens-
langen Lernen“ ist Weiterbildung zu einer

7 Mittlerweile wird Jobrotation in NRW unter geän-
derten Förderkonditionen in größerem Umfang
durchgeführt. Die Unternehmen werden stärker
an der Finanzierung der Qualifizierung der Be-
schäftigten beteiligt und der Ansatz wird durch ei-
ne geförderte Beratung der Unternehmen beglei-
tet. Auf Bundesebene ist Jobrotation als Instru-
ment in das Job-AQTIV-Gesetz aufgenommen
worden.
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typischen Modernitätsbotschaft der Ge-
sellschaft geworden (Friebel 1996, S.119).

Der Ansatz einer kooperativen und re-
gionalisierten Arbeitsmarktpolitik (Schmid 
1996, 1997), die die Eigenverantwortung
der Akteure respektiert, aber bei Bedarf
auch unterstützt, scheint am ehesten geeig-
net, einen Rahmen zu geben, innerhalb
dessen die Akteure auf der regionalen Ebe-
ne in Verhandlungs- und Kooperationsbe-
ziehungen beschäftigungspolitisch rele-
vante Weiterbildung planen und umsetzen
können. Die beschriebenen Ansätze und

Modelle aus NRW zeigen, dass hier durch-
aus wichtige Schritte zu einer regionalisier-
ten und kooperativen Arbeitsmarktpolitik
gemacht wurden. Sie bieten vor allem
Unternehmen mit ihren (Stamm)beschäf-
tigten und Arbeitslosen Zugang zu geför-
derter Weiterbildung, ändern insofern
nicht grundsätzlich die Zugangswege zu
Weiterbildung, die durch Entscheidungen
von Unternehmen und Arbeitsämtern ge-
regelt sind. Die wachsende Zahl von Be-
schäftigten in flexibilisierten und unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen macht auf

das Systemproblem aufmerksam, dass für
individuelle Weiterbildungsentscheidun-
gen keine zugangsoffenen und geförderten
Angebote zur Verfügung stehen (Friebel
1996, S. 129). Diese Personen auf selbst-
gesteuerte Weiterbildungsanstrengungen
und Eigenverantwortung zu verweisen ist
eine Sache, die dafür notwendigen Ange-
bote und Support-Strukturen einschließ-
lich neuer Fördermodelle zu entwickeln, ist
eine andere.
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